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Verwaltungsbericht
der Direktion für Verkehr,
Energie- und Wasserwirtschaft
Direktor: Regierungsrat Henri Huber
Stellvertreter: Regierungsrat Dr. R.Bauder

Allgemeines

Am 2. Februar 1966 genehmigte der Grosse Rat den Dekretsentwurf

über die Organisation des Regierungsrates und schuf damit
die neue Direktion für Verkehr, Energie- und Wasserwirtschaft
(VEWD), deren Ämter den bisher unter einer Leitung stehenden
Direktionen der Bauten und Eisenbahnen entnommen wurden.
Aus der aufgelösten Eisenbahndirektion wurde das Verkehrsamt

(VA), dessen Bezeichnung den zahlreichen Aufgaben -
Eisenbahnen, Schiffahrt, konzessionierter Automobil-und
Luftverkehr, Luftseilbahnen und Skilifte- besser gerecht wird.
Wasserwirtschaft, Gewässerschutz, Kehrichtbeseitigung und
Energiewirtschaft wurden im Wasser- und Energiewirtschaftsamt
(WEA) zusammengefasst. Aus organisatorischen Gründen
verbleibt dagegen die Wasserbaupolizei bei der Baudirektion. Der
Entwurf zum Organisationsdekret für die neue Direktion steht in

Ausarbeitung.
Die VEWD bezog anfangs Juni 1966 ihren Sitz am Rathausplatz 1.

Das Verkehrsamt verbleibt zur Zeit im Gebäude der Baudirektion
an der Gerechtigkeitsgasse 36, während das Gewässerschutzlabor

im Verlaufe des Jahres 1967 vom alten Tierspital ins neue
Verwaltungsgebäude II der Ringhof AG am Schermenweg
übersiedeln wird. Der Personalbestand beträgt42 (Chefbeamte,
Ingenieure, Chemiker, Geologe, Biologe, technische Angestellte,
Verwaltungsbeamte, Sekretärinnen). - Der vorliegende
Verwaltungsbericht beschlägt das ganze Jahr 1966.

Zehn bald nach Aufnahme der Tätigkeit der neuen Direktion
erfolgte parlamentarische Eingänge der Novembersession
widerspiegeln weitgehend die in die Zukunft gerichteten Aufgaben,
die sich zu den bisher eingespielten gesellen. Auf dem Gebiete
des Verkehrs betreffen sie eine langfristige Konzeption für das
Privatbahnwesen (Motionen Mathys und Haitiner); das Verkehrsamt

wird eine eingehende Berichterstattung ausarbeiten. Zwei
Motionen (Abbühl, Dr. Augsburger) beziehen sich auf den Luft-
verkehrsanschluss Berns. Das Problem verdient eine vorurteilslose,

zukunftsbewusste und gründliche Prüfung aller Aspekte,
die längere Zeit und grossen Arbeitseinsatz beanspruchen wird.
Schliesslich werden Fragen der Schiffahrt aufgeworfen (Postulate

Gasser betreffend Bewilligung von Bojen im Bielersee sowie
die Schiffahrt im bernischen Teilstück des Neuenburgersees),
die eine von der Schiffahrtspolizei bereits in Aussicht genommene,

neuartige Zonenplanung für Hafenanlagen und Bootsanlegeplätze

bedingen. Das Schiffahrtswesen bedarf angesichts der
rapid zunehmenden Bedeutung einer vermehrten gesetzlichen
Ordnung, die, teilweise in Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden,

bereits in Angriff genommen worden ist.
Aus dem Bereich des Wasser- und Energiewirtschaftsamtes
haben drei Postulate die Klärschlammvernichtung und
Kehrichtbeseitigung zum Gegenstand (Hubacher, Hügi und Kästli). Ihre
Verwirklichung erfordert eine langfristige Gesamtplanung auf

kantonaler Ebene; eine entsprechende Studie ist, nachdem der
Regierungsrat am 16. Juni 1966 die nötigen Kredite gesprochen
hat, in Auftrag gegeben worden. Zu einem der dringlichen
Probleme wird in Anbetracht der zunehmenden Trinkwasserverknappung

eine umfassende Wasserwirtschaftsplanung werden,
wiedies in der schriftlichen Anfrage Houriet betreffend dieTrink-
wasserverteilung unter die Gemeinden zum Ausdruck kommt.
Sie setzt unter anderem eine Erforschung der Grundwasservorkommen

und die Ausarbeitung einer hydro-geologischen Karte
voraus (Motion Wyss, Behandlung 14. Februar 1966) ; mit der
Aufstellung eines Arbeitsprogrammes für dieses grosse Werk wurde

bereits begonnen. Zu erwähnen ist endlich die Motion Stauffer

(bzw. Postulat, Behandlung 14. Februar 1966), deren Erfüllung
wie weiter unten ausgeführt wird, volle Aufmerksamkeit
geschenkt worden ist.
Angesichts der harrenden Obliegenheiten musste dertragische
Hinschied von dipi. Ing. Wans Ingold, Oberingenieur am WEA,
um so schmerzlicher treffen. In dem am 11. September 1966

Verstorbenen hat die Direktion und mit ihr der ganze Kanton einen
zielbewussten Fachmann und vorbildlichen Chefbeamten verloren,

der sich ohne Schonung seiner selbst vorab für den
Gewässerschutz, aber auch für die zahlreichen übrigen Aufgaben seines

Amtes seit seinem Eintritt von 1959 erfolgreich eingesetzt,
und dessen Tätigkeit über die Kantonsgrenzen hinaus weit herum

Anerkennung gefunden hat. Darüber hinaus stellte er sein
Wissen zahlreichen Fachgremien des Bundes, der Kantone,
Gemeinden und privater Vereinigungen, namentlich auch als

Vorstandsmitglied des Verbandes Schweizerischer Abwasserfachleute,

zur Verfügung. Allem voran setzte er den Mitmenschen,

den er durch Güte und Optimismus für die gute Sache
zu gewinnen vermochte. Wir werden ihm ein ehrendes und
dankbares Andenken bewahren.
Bis zur Wahl eines Nachfolgers hat sich Herr Dr. Gerber, alt
Kantonsoberingenieur, dem WEA als Ratgeber zur Verfügung
gestellt. Hervorzuheben ist ferner die Wahl von dipi. Ing. Michael
Bezençon, der sich -französischer Zunge-dem Gewässerschutz
und derTrinkwasserversorgung im Jura widmet. Als Direktionssekretär

I mit Amtsantritt auf I.September wurde Fürsprecher
Bernhard Hahnloser gewählt, bisher Kammerschreiber an der
II.Zivilkammer des Appellationshofes.

Verkehrsamt

I. Eisenbahnen

A. Schweizerische Bundesbahnen

Im Personenbahnhof Bern wurde im August das Perron 1 in
Betrieb genommen. Die Geleisearbeiten sind damit nach sieben
Jahren Bauzeit zum Abschluss gebracht worden. Im Bollwerk
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schritten die Hochbauten programmgemäss voran. Die
Verbindungslinie Zollikofen-Ostermundigen wird im Frühjahr 1967 in
Betrieb genommen.

Seit November 1966 wickelt sich der Zugverkehr zwischen Busswil

und Biel-Personenbahnhof m\i der Inbetriebnahme der zweiten

Brücke über den Nidau-Büren-Kanal in Brügg durchgehend
doppelgeleisig ab. Zwischen Busswil und Brügg wurde für die
General Motors eine ausgedehnte Industriegeleiseanlage
gebaut, die dem Verlad und Entlad von Automobilzügen dient.

In Langenthal wurde mit den Geleisearbeiten und dem Bau einer
Personenunterführung als Ersatz für eine abzubrechende Fuss-
gängerpasserelle begonnen. Die Unterführung Bützbergstrasse
wurde im Spätsommer unter Hinnahme einiger Provisorien dem
Verkehr freigegeben.

Für den Ausbau der Strecke Biel-La Neuveville auf Doppelspur
wurde das Plangenehmigungsverfahren nach Artikel 18 des
Eisenbahngesetzes und gleichzeitig das Auflageverfahren nach
Gesetz über die Nationalstrassen in die Wege geleitet. Im

August wurden in den Gemeinden Tüscherz, Twann und Ligerz
durch die Baudirektion, die Bundesbahnen und das Verkehrsamt
Orientierungsversammlungen abgehalten, die sehr stark besucht
waren. Der Richtstollen des rund 2400 Meter langen Tunnels, der
zwischen Biel und Tüscherz die Doppelspur aufnehmen wird,
ist im Spätsommer durchschlagen worden.

Die Werbestelle Delle wies weiterhin gute Ergebnisse auf. Der
vom Regierungsrat ernannte Delegierte für französisch-bernische

Eisenbahnfragen wirkte ausserdem bei der Förderung des
Hafens von Bourogne (Rhein-Rhone-Kanal) mit, wo sich der
Kanton Bern im Hafengelände vorsorglicherweise Grund und
Boden gesichert hat.

B. Übernahme der BLS-Gruppe durch den Bund

Entsprechend dem Antrag des Regierungsrates beschloss am
2. Februar der Grosse Rat mit grosser Mehrheit, dem Volke die
Ablehnung des Volksbegehrens vom 25. August 1965 betreffend
Einführung von Volksabstimmungen für Veräusserung von
Beteiligungsrechten an Eisenbahnen und an andern
Transportunternehmungen zu beantragen. Acht Tage später hiess er den
Antrag des Regierungsrates gut, wonach die Staatsvertreter in
den Verwaltungsräten der BLS-Gruppe (BLS, BN, GBS, SEZ)
beauftragt werden, den Übernahmeverträgen mit dem Bund in
den Generalversammlungen der Bahnen zuzustimmen. Das
Initiativkomiteezog darauf dasVolksbegehren zurück. Der
Regierungsrat nahm anderseits eine Motion Blaser (für die
Spezialkommission) betreffend Einführung des fakultativen Gesetzesund

Finanzreferendums entgegen (2. Februar).

In den ausserordentlichen Generalversammlungen der Aktionäre

der drei von der BLS mitbetriebenen Bahnen wurden die
vom Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement

vorgelegten Übernahmeverträge, die im Verwaltungsbericht

1965 kommentiert worden sind, mit weit über das
Zweidrittelsmehr hinausgehenden Stimmenzahlen gutgeheissen. In
derordentlichen Generalversammlung der Lötschbergbahn dagegen

meldete eine Gruppe von Privataktionären Widerstand an
und reichte, als die erforderliche Zweidrittelmehrheit für die
Zustimmung zum Übernahmevertrag mit einem Stimmenmehr von
75% der an der ausserordentlichen Generalversammlung der
BLS vom 12. September vertretenen Aktien zustandekam, beim
bernischen Handelsgericht Klage ein, da ihre Minderheitsrechte
nicht in genügendem Umfang wahrgenommen worden seien.
Die Streitsache blieb bis Jahresende pendent. Bundesseitig
werden die weitern Vorbereitungen für die Übernahme ausge¬

setzt, bis der Beschluss der Generalversammlung der BLS
rechtskräftig geworden ist.

C. Eisenbahngesetz und Privatbahnen

Im Juli lieferte eine vom Bundesrat eingesetzte Expertengruppe
unter dem Vorsitz von Professor Stocker (Bern) ihren Bericht
über die allgemeine Überprüfung der Bundessubventionen ab,
worin eine Änderung der Abschnitte sechs und sieben des
Eisenbahngesetzes, insbesondere die Streichung der
Globalentschädigung für gemeinwirtschaftliche Leistungen (Artikel
51) und eine Verschiebung der Lasten bei der Deckung von
Betriebsfehlbeträgen zuungunsten der Kantone beantragt wurde.
Die bernischen Staatsfinanzen wären bei der Verwirklichung dieser

Vorschläge um drei bis vier Millionen Franken zusätzlich
belastet worden.
Ferner empfahlen die Experten die Streichung der Tarifannäherung

gemäss Bundesbeschluss vom 5. Juni 1959 und spätem
Bundeserlassen. Davon würde vor allem das Fremdenverkehrsgebiet

des Berner Oberlandes hart getroffen, da es praktisch
ausschliesslich von konzessionierten Transportunternehmungen
bedient wird. Die mit der Aufhebung der Tarifannäherung
entstehende Transportkostenverteuerung beliefe sich schätzungsweise

auf drei bis vier Millionen Franken.
In welchem Ausmass der Bundesrat die Empfehlungen der
Expertengruppen übernehmen wird, war am Jahresende noch
unbekannt. Die Regierung hat jedenfalls Stellung genommen gegen
die Reduktion im beabsichtigten Ausmass.
Mit Botschaft vom l.Juli 1966 unterbreitete der Bundesrat der
Bundesversammlung ferner Bericht und Antrag zu einem dritten
Rahmenkredit von 150 Millionen Franken zugunsten der
Privatbahnen für eine Laufzeit von fünf Jahren. Er wurde in Fachkreisen
als ungenügend bezeichnet.
In der Dezembersession des Ständerates gab der bundesrätliche
Sprecher die Erklärung ab, dass kein Zusammenhang mit den
Sparvorschlägen der Expertengruppe Stocker bestehe. Auch
gelte der Bundeskredit nicht unbedingt für eine Laufzeit von fünf
Jahren. Nach der Aufzehrung müsse mit einer vierten
Privatbahnhilfe gerechnet werden. Hierauf stimmte der Ständerat der
Vorlage zu. Der Nationalrat wird sie in der Märzsession 1967
beraten.

Durch die Sparvorschläge der Expertengruppe und die umstrittene

bundesrätliche Botschaft zur Privatbahn hilfe III traten in den
Vorkehren des Verkehrsamtes im Berichtsjahre gewisse
Verzögerungen ein. Bis Ende 1966 waren die Kantonskredite von 25

Millionen Franken gemäss Volksbeschluss vom 5. Juli 1959 über
die Privatbahnhilfe bis auf eine zweckgebundene Restanz von
474000 Franken ausbezahlt.
Von den Krediten gemäss Volksbeschluss vom 8. Dezember 1963

wurden bis Ende 1966 rund die Hälfte, das heisst 15 Millionen
Franken ausbezahlt. Zwischen Bund, den Kantonen Solothurn
und Bern sowie der Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn (EBT)
wurde eine Vereinbarung zu einem zweiten technischen
Erneuerungsprogramm im Betrage von zehn Millionen Franken bereinigt.
Der Grosse Rat hat dem Kantonskredit am 10. November 1966 mit
einer Summe von 4,5 Millionen Franken zugestimmt. Unerledigt
blieben eine Vereinbarung zur technischen Erneuerung der
Vereinigten Bern-Worb-Bahnen (Worblentalstrecke) und ein
Sofortprogramm der Biel-Täuffelen-Ins-Bahn (BTI) bezüglich
Verlegung der Endstation in Biel auf die Südseite des SBB-Perso-
nenbahnhofes.

D. Bauarbeiten und Betriebsfragen einzelner Privatbahnen

Nach Inbetriebnahme des Schanzentunnels und der
doppelspurigen Aarebrücke in Worblaufen führte die Solothurn-Zolli-
kofen-Bern-Bahn (SZB) zwischen Zollikofen und Bern einen star-
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ren Fahrplan mit Zugsintervallen von zwanzig Minuten ein. Die
Bauarbeiten in Bern und Worblaufen, gestütztauf die Kredite von
30 Millionen Franken gemäss Volksbeschluss vom 8. Dezember
1963 (Ziffer 2), wurden programmgemäss fortgesetzt. Die Roh-
planie des neuen Güterbahnhofes wurde weitgehend vollendet.
Im Herbst wurden die Bauarbeiten amVerbind ungsgeleiseWorb-
laufen-Papiermühlevergeben. Auch wurdedieTieferlegung der
SZB und deren Ausbau auf Doppelspur in die Wege geleitet.
Die gestütztauf den erwähnten Kredit beanspruchte Summe
beträgt rund 10 Millionen Franken; sie bewegt sich innerhalb der
Kostenvoranschläge bzw. Schätzungen.

Die Oberaargauischen Schmalspurbahnen (OJBjSNB) nahmen im
Frühjahr ihr neues Rollmaterial in Betrieb, und gleichzeitig wurden

auch die Erweiterungs- und Modernisierungsarbeiten der
Werkstätte Langenthal abgeschlossen. Anlässlich einer Feier
vom 18. April zeigte die Bevölkerung sämtlicher Gemeinden ihre
Verbundenheit mit den beiden Bahnen.

menen Obligationenkapitals der MOB wurden bis Ende1966Titel
im Werte von über 100 000 Franken nicht vorgewiesen.Die Restanz
der von den drei Kantonen gewährten Darlehen liegt bei der
Waadtländischen Kantonalbank. Gegen Jahresende wurde im
Einvernehmen mitderFinanzdirektion den beiden mitinteressierten

Kantonen beantragt, die Restanz nach dem gleichen
Verteilungsschlüssel wie im Darlehensvertrag zurückzuerstatten.
Diese Angelegenheit war am Jahresende noch pendent.
Für das Obligationenkapital der EBT wurde eine weitere Quote
von 500000 Franken zum Einsatz gebracht. Um Jahresmitte wurden

Titel von 300000 Franken Wert ausgelost und 200000 Franken,
die am Markt erworben wurden, getilgt. Mit der Abwicklung dieses

Geschäftes ist die Kantonalbank von Bern betraut.

II. Konzessionierte Automobilbetriebe

Die Vereinigten Huttwil-Bahnen (VHB) konnten im Berichtsjahre
ihre neue Einfahrt in den Personenbahnhof Langenthal in Betrieb
nehmen. Die bisherige Überquerung der SBB-Geleise der stark
frequentierten Linie Bern-Olten und der Niveauübergang an der
Bützbergstrasse konnten damit ausgemerzt werden. Ferner wurden

zwei neue Triebwagen, die auf die Namen «Huttwil» und
«Willisau»getauft werden, in Betrieb genommen. Die rund zwanzig

Kilometer messende Strecke Langenthal-Huttwil wird
inskünftig durch Bau von Stellwerk-Block-und Sicherungsanlagen
an Niveauübergängen in verkehrsschwachen Zeiten ohne
Stationsbedienung von Huttwil aus ferngesteuert werden.

Die Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn (EBT) hat einen neuen
Triebwagen in Betrieb genommen und den Bau moderner elektrischer
Gleisbildstellwerke verbunden mit Streckenblock fortgesetzt.
Das Ziel dieser Arbeiten ist - wie bei den VHB - die Fernbedienung

ganzer Streckenabschnitte.
Das mit dem Bund, den Kantonen und der EBT vereinbarte zweite
Erneuerungsprogramm von zehn Millionen Franken sieht die
Anschaffung von zwei leistungsfähigen Lokomotiven, einer
Rangierlokomotive und zweier Rangiertraktoren, sowie von drei
Personenwagen in Aussicht, wofür Mittel von 5,6 Millionen Franken
verwendet werden sollen. Weitere 1,5 Millionen Franken sind für
die Vorbereitung der Doppelspurzwischen Oberburg und Hasle-
Rüegsau vorgesehen. Die Restanz von rund drei Millionen entfällt

auf den Ausbau von Stationen, Sicherungsanlagen und auf
die Verbesserung der Versorgung mit Energie für die elektrische
Zugförderung.

Die Chemins de fer du Jura (CJ) nahmen im Herbst die 450 Meter
lange einspurige Eisenbahnbrücke in Tavannes in Betrieb. Damit

werden zwei gefährliche Niveauübergänge beseitigt. Die
Einrichtung des Streckenblockes auf dem Schmalspurnetz
(Freiberge) hat wesentliche Fortschritte gemacht. Für die
Normalspurstrecke Porrentruy-Bonfol wurden zwei neue Triebwagen
bestellt.

Nach Demission des technischen Leiters der Sensetalbahn (STB)
wurde gegen Jahresende geprüft, ob nicht der gesamte technische

Dienst der STB der Bauabteilung der BLS-Gruppe
übertragen werden könnte. Es bestehen gute Möglichkeiten dazu.
Die Schlussverhandlungen fallen in das Jahr 1967. Im Sommer
konnte das neue Stationsgebäude in Neuenegg samt einer
modernen Stellwerkanlage dem Betrieb übergeben werden.

E. Tilgung von Fremdkapital

Im Rahmen der Auszahlungen des von den Kantonen Waadt,
Freiburg und Bern (GRB vom 20. Mai 1964) zur Tilgung übernom-

Gestützt auf den Bundesratsbeschluss vom 15.Oktober 1965

betreffend Defizitdeckung zugunsten konzessionierter
Automobilunternehmungen gelangten die Oberaargauischen
Automobilkurse (OAK) in Wangen a/A mit einem Hilfeleistungsgesuch

an die Bundes-und Kantonsbehörden. DieUnternehmung
zeigte nach Besprechungen mitden Beteiligten Bereitschaft, ihre
Tätigkeit inskünftig auf den konzessionierten Liniendienst zu
beschränken und vom Lastwagentransport sowie dem Fernfahrtenverkehr

mit Personen ganz oder weitgehend abzusehen. Dem
Kanton Bern wurde von der Automobilabteilung der PTT
empfohlen, bei der finanziellen und technischen Sanierung der OAK
in Zusammenarbeit mit den interessierten Gemeinden
mitzuwirken. Gegen Jahresende zeigten sich Lösungsmöglichkeiten,
die in den Jahren 1967 und 1968 verwirklicht werden können.
Verschiedene weitere Konzessionsbetriebe gelangten ebenfalls
mit Hilfeleistungsgesuchen aufgrund des genannten
Bundesratsbeschlusses an uns. Deren Erledigung fällt in das Jahr 1967,

wenn die Rechnungsabschlüsse der Betriebe für das Jahr 1966

bekannt sind.

III. Schiffahrt

A. Konzessionierte Schiffahrt

Der Übernahmevertrag der Lötschbergbahn sieht den gleichzeitigen

Übergang der Schiffahrtsbetriebe des Thuner- und Brienzer-
sees vor. Der Versuch, diese auszuklammern und an eine
gesondert zu bildende Unternehmung zu übertragen, scheiterte an
der Ablehnung einer Beteiligung an künftigen Betriebsfehlbeträgen

durch die Bundesdelegation anlässlich einer Besprechung

mit den Gemeinden und dem Verkehrsamt. Der Kanton
Bern befürwortete anderseits eine unveränderte Übernahme
des Schiffbetriebes durch den Bund.

Am 1. Mai übernahm die Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft (BSG)
den drei Schiffe umfassenden Park der Aareschiffahrt AG Solo-
thurn-Neuenburg (SSN) samt 85 Prozent des bestehendenAk-
tienkapitals der Unternehmung. Die Bezahlung des Übernahmepreises

von einer Million Franken wurde ermöglicht durch ein
Darlehen der Kantonalbank von Bern in Biel unter Verpfändung
des Schiffsparkes der BSG aufgrund des Bundesgesetzes vom
25.September 1917 über Verpfändung und Zwangsliquidation
von Eisenbahn-und Schiffahrtsunternehmungen. Die Aufsichtsbehörde

des Bundes hat dieser Lösung und einer Vereinbarung
zwischen der Schiffahrtsunternehmung Neuenburger- und
Murtensee sowie der BSG/SSN die Genehmigung erteilt.
Das finanzielle Ergebnis der Aareschiffahrt kann im ersten
Betriebsjahr als erfreulich bezeichnet werden.
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B. Kleinschiffahrt V. Luftseilbahnen und Skilifte

Der Bestand der kontrollierten Kleinboote hat im Berichtsjahr
um 126 auf insgesamt 8709 Einheiten zugenommen. Dieser
Umstand schafft einmal mehr mannigfaltige Probleme bezüglich
Übersicht bei der Immatrikulation, den Mutationen und beim
Gebührenbezug. Die grosse Zahl der Boote hat ferner zu neh mende
Schwierigkeiten bei der Bewilligung von Bootsanbindeplätzen
zur Folge, zumal der Staat wie auch die Gemeinden angesichts
der prekären Finanzlage ausserstande sind, ohne besondere
Hilfe die erforderlichen Bootshäfen zu erstellen.
Im Berichtsjahr hat die Zahl der ausgegebenen Lernfahrausweise

gegenüber 1965 um 17 auf 613 abgenommen, diejenige
der Schiffsführerausweise dagegen um 67 auf 687zugenommen.
Die Einnahmen an Gebühren betragen Fr.188000-, diejenigen
an Mietzinsen für Bootsplätze Fr.29906.-, total Fr.217906.-; ihnen
stehen Ausgaben von Fr.80000-für Besoldungsanteile,
Büromaterial, Telefon und Reisespesen gegenüber, so dass ein
Brutto-Ertragsüberschuss von Fr.137906.- (Vorjahr Fr.140533.-)
resultiert.

Die Bauarbeiten an der Stockhornbahn setzten wegen
Finanzierungsschwierigkeiten neuerdings aus. Letztere konnten gegen
Jahresende überwunden werden. Klarheit über den Zeitpunkt der
in der Konzession vorgeschriebenen Betriebseröffnung und über
die definitive Finanzierung bestand am Jahresende noch nicht.

Im Herbst des Berichtsjahres hat das Eidgenössische Verkehrsund

Energiewirtschaftsdepartement die Erteilung einer Konzession

für eine Luftseilbahn St.Stephan-Lasenberg mit einer
ausführlichen Begründung abgelehnt. Das Initiativkomitee hat

gegen diesen Entscheid beim Gesamtbundesrat Beschwerde
eingereicht, die dem Regierungsrat zum Mitbericht unterbreitet
wurde. In seiner Vernehmlassung an das Eidgenössische
Justiz- und Polizeidepartement bestätigte der Regierungsrat
weitgehend die seinerzeitige Stellungnahme des kantonalen
Verkehrsamtes, die unter gewissen Vorbehalten positiv lautete.
Der Entscheid des Bundesrates wird im Jahre 1967 zu treffen
sein.

IV. Gewerbsmässiger Luftverkehr

In Erledigung eines seit Jahren hängigen Gesuchs erteilte das
Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
der Swissair im Berichtsjahr die Konzession für den innerschweizerischen

Linienverkehr zwischen den Flughäfen Basel, Bern,
Genf und Zürich. Die Kurse werden von der der Swissair
nahestehenden Baiair mit einer Fokker Friendship-Maschine zu vierzig

Plätzen geflogen.
Gegenüber dem Jahre 1965 haben sich die Passagierzahlen des
Linien- und Charterverkehrs im Belpmoos recht erfreulich
entwickelt. Die Zunahme beläuft sich auf über zwanzig Prozent.
Anfangs Dezember konnte dem 25000sten Passagier des
Linienverkehrs 1966 ein kleines Präsent überreicht werden. Der
Entwicklung des Linien- und Charter-Flugverkehrs stehen allerdings
Hindernisse entgegen, die sich aus der Wannenlage des Belp-
mooses ergeben und die auch mit modernsten Landehilfen nicht
zu beseitigen sind.
Der Verein Pro Flugplatz Bern reichte im Einvernehmen mit den
Kantons- und Gemeindebehörden am 15. Juli das Gesuch um
Erteilung einer Konzesszion für den projektierten, aber nach wie
vor umstrittenen neuen Flughafen Bern-West (Rosshäusern)
ein. Das bundesseitig in die Wege zu leitende Vernehmlassungs-
verfahren wird wahrscheinlich noch 1967 durchgeführt werden.
In der Novembersession des Grossen Rates wurde mit einer
Motion von Grossrat Abbühl und 21 Mitunterzeichnern der
Regierungsrat gebeten, im Gebiet von Rosshäusern vorsorglich
Boden zu erwerben.
Mit einer Motion wünschte Grossrat Dr. Augsburger anderseits
einen baldigen Entscheid über den projektierten Flughafen Bern-
West durch die Stimmbürger von Stadt und Kanton Bern. Zur
Behandlung einer regierungsrätlichen Vorlage über
Luftverkehrsfragen hat der Grosse Rat in der Februarsession 1967 eine
einundzwanzigköpfige Spezialkommission ernannt.
Das ganz offenbar vorhandene Bedürfnis für einen regelmässigen

Linienluftverkehr der Bundesstadt veranlasste die Swissair,
bei der Aufstellung des Flugplanes für den Sommer 1967 eine

angemessene Erweiterung der bisherigen Bedienung des Belp-
mooses in Aussicht zu nehmen. Es wird vorgesehen, zwischen
Bern und Zürich ein zweites Kurspaar und einen Direktkurs Bern-
Paris in die Flugpläne aufzunehmen. Den bisherigen und neuen
Kursen wird leider der wirtschaftliche Erfolg weitgehend versagt
bleiben, weil vor allem die Abfluggewichte eingeschränkt werden
müssen. Mit dieser Tatsache kann auch die unerfreuliche Finanzlage

der Alpar begründet werden.

Abgelehnt wurde vom Eidgenössischen Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartement auch die Konzessionserteilung für eine
Luftseilbahn Sörenberg (LU) zum Gipfel des Brienzer-Rothorn.
Der Regierungsrat hatte seinerseits die Ablehnung empfohlen.
Seine Vernehmlassung hatte vor allem den Schutz der bestehenden

Brienz-Rothorn-Bahn (BRB) zum Ziele, an welcher besonders

die Gemeinde Brienz wesentlich interessiert ist.

Die Gesuche zum Bau weiterer Skilifte, für welche der
Regierungsrat die Konzessionen erteilt, haben im Berichtsjahre im

Vergleich zu früheren Jahren nochmals zugenommen. Neuerdings

werden mobile Anlagen auf den Markt gebracht, die innert
weniger Stunden betriebsfertig sind und wieder abgebrochen
werden können. Es bleibt abzuwarten, ob im Rahmen des
Konkordates der nicht vom Bund zu konzessionierenden Kleinseilbahnen

und Skilifte diese stürmisch weiterschreitende technische

Entwicklung behördlich neu geregelt werden muss.

VI. Fahrplanwesen

M it der im Jahre 1965 vollzogenen Einführung des Zweijahresfahrplanes

fiel die kantonale Fahrplankonferenz 1966 aus. Zur
Vorbereitung des Vernehmlassungsverfahrens für den Fahrplan 1967/
69 wurden im Dezember des Berichtsjahres die Regierungsstatthalterämter

mit einer Wegleitung und die Interessenten durch
Pressemitteilungen auf die bundesrätliche Verordnung betreffend

die Aufstellung der Fahrpläne vom 29.November 1946
aufmerksam gemacht. Gestützt auf Artikel 11 der Verordnung
wurden im Herbst 1966 mit den Bundesbahnen und den
gesuchstellenden Interessenten drei Konferenzen über grundlegende
Änderungen einzelner Streckenfahrpläne durchgeführt. Sie
verliefen durchaus positiv und erleichterten im Januar 1967

den Verlauf der kantonalen Fahrplankonferenz.

VII. Kantonale Verkehrskommission

A. Unterkommission Eisenbahnen

Im August 1965 ernannte die Subkommission eine Arbeitsgruppe,
bestehend aus den Herren Nationalrat Robert Bratschi (Sub-

kommissionspräsident), Fürsprecher Kunz, alt Direktor des
Eidgenössischen Amtes für Verkehr, und Anderegg, Vorsteherdes














